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I. Sachverhalt 
 

Die Gebührenordnung der Stadt Besigheim für die Kernzeitenbetreuung an den Grundschulen in 
Besigheim und in Ottmarsheim wurde zuletzt zum 1. September 2013 angepasst. 
Bereits zum 1. Januar 2010 wurde in Besigheim eine Frühbetreuung von 7 Uhr bis 8 Uhr ergänzt 
und ab dem neuen Schuljahr 2012/13 wurde in Besigheim eine Spätbetreuung von 14 Uhr bis 17 
Uhr eingeführt. 
Mit der Einführung eines Ganztagesbetreuungsangebotes an zwei Tagen (Dienstag und Don-
nerstag) an der Kreuzäckergrundschule Ottmarsheim wurde das Kernzeitenbetreuungsangebot 
an der Grundschule in Ottmarsheim vor fünf Jahren auf drei Tage (Montag, Mittwoch und Freitag) 
reduziert. Ab dem neuen Schuljahr 2015/16 soll nun auch in Ottmarsheim eine Spätbetreuung bis 
17 Uhr eingeführt werden. 
 
Die Nachfrage nach der Kernzeitenbetreuung nimmt weiterhin stetig zu – in Ottmarsheim besu-
chen derzeit 18 Kinder die Kernzeitenbetreuung, in Besigheim sind es 158 Kinder, wovon 10 Kin-
der auch noch die Frühbetreuung und 27 Kinder auch noch die Spätbetreuung besuchen.  
 
Aufgrund der guten Auslastung können derzeit die Kosten für die Kernzeitenbetreuung weitge-
hend durch die Elternbeiträge und Landeszuschüsse abgedeckt werden. Die Gebühren der 
Kernzeitenbetreuung in Besigheim und in Ottmarsheim liegen im Vergleich zu den Angeboten 
anderer Kommunen in der näheren Umgebung im Rahmen. Deshalb wird vorgeschlagen, die 
Gebührenordnung lediglich auf die veränderten Rahmenbedingungen abzustimmen und anzu-
passen. 

 
 
 
II. Beschlussvorschlag 
 

 
1. Den vorgeschlagenen Änderungen der Gebührenordnungen für die Kernzeitenbetreuung an den 

Grundschulen in Besigheim und in Ottmarsheim wird zugestimmt.  
 

2. Die in der Anlage enthaltenen Gebührenordnungen der Stadt Besigheim für die Kern-
zeitenbetreuung an den Grundschulen in Besigheim und in Ottmarsheim treten zum Beginn des 
Schuljahres 2015/16 in Kraft. 

 
 



 

 
207.631:Kernzeit - Gebührenordnung Besigheim 

2 
 
 
III. Begründung 
 

Die Gebührenordnung der Stadt Besigheim für die Kernzeitenbetreuung an den Grundschulen in 
Besigheim und in Ottmarsheim wurde zuletzt zum 1. September 2013 geändert. 
 
Die derzeit gültige Gebührenregelung für die Kernzeitenbetreuung an den Grundschulen in 
Besigheim und in Ottmarsheim sieht folgende Elternbeiträge vor: 
 
Besigheim 
Die monatlichen Elternbeiträge für die Kernzeitenbetreuung an der Grundschule in Besigheim 
richten sich nach der Familiensituation und nach der Anzahl der Betreuungstage: 
    Vor und nach dem Schulunterricht      
    Betrag pro Monat   
Familiensituation  Frühgruppe  Mittagsgruppe    Spätgruppe 
Familien mit xxx  7 – 8 Uhr 11.20 – 14 Uhr   14 – 17 Uhr 
Kindern unter 18 J. 4-5 T. 1-3 T. 4-5 T.  3 T.      2 T.     1 T.  4-5 T.  1-3 T. 
 
- 1 Kind   35€ 25€ 65€ 50€ 40€ 25€  80 € 60€ 
- 2 Kinder   35€ 25€ 60€ 50€ 40€ 25€  75 € 55€ 
- 3 Kinder   35€ 25€ 55€ 45€ 40€ 25€  70 € 50€ 
- 4 Kinder + mehr 30€ 20€ 40€   35€ 30€ 20€  65 € 45€ 
 
Familienpassinhaber erhalten eine Ermäßigung von 50 %; des Weiteren wird eine Geschwister-
ermäßigung in Höhe von 30 % gewährt. Der Monat August ist beitragsfrei. 
 
Ottmarsheim 
Die monatlichen Elternbeiträge für die Kernzeitenbetreuung an der Grundschule in Ottmarsheim 
richten sich nach der Familiensituation und nach der Anzahl der Betreuungstage: 
    Vor und nach dem Schulunterricht  
    Betrag pro Monat    
Familiensituation  Frühgruppe    Mittagsgruppe 
Familien mit xxx  7.30–8.30Uhr   12 – 14 Uhr    
Kindern unter 18 J. mo,mi,fr   mo,mi,fr     

3 Tage 2Tage 1 Tag  3 Tage 2 Tage 1 Tag   
- 1 Kind   25€   20€  10€  35€      25€   15€   
- 2 Kinder   25€   20€  10€  35€       25€   15€   
- 3 Kinder   25€   20€  10€  25€      20€   10€   
- 4 Kinder + mehr 20€   15€  10€  20€        15€   10€  
       
Familienpassinhaber erhalten eine Ermäßigung von 50 %; des Weiteren wird eine Geschwister-
ermäßigung in Höhe von 30 % gewährt. Der Monat August ist beitragsfrei. 
 
 
Die Nachfrage nach der Kernzeitenbetreuung nimmt stetig zu – in Ottmarsheim besuchen der-
zeit 18 Kinder die Kernzeitenbetreuung, in Besigheim sind es 158 Kinder, wovon 10 Kinder auch 
noch die Frühbetreuung und 27 Kinder auch noch die Spätbetreuung besuchen. Für die Betreu-
ung in Besigheim und in Ottmarsheim sind inzwischen neun Betreuungskräfte beschäftigt. 
 
In Besigheim ist mit nahezu 160 Kindern eine Belastungsgrenze erreicht – auch mit der Umge-
staltung der Räumlichkeiten für die Kernzeitenbetreuung im Untergeschoß des Mittelbaus der 
Friedrich-Schelling-Schule Besigheim und mit der Nutzung der Räumlichkeiten im Paul-Gerhardt-
Haus können nicht unbegrenzt zusätzliche Kinder aufgenommen werden. 
Deshalb wird eine Warteliste geführt. Glücklicherweise ist es im letzten Schuljahr gelungen, alle 
Neuanmeldungen aufzunehmen und auch für das neue Schuljahr 2015/16 sind wir guter Dinge, 
wieder alle Neuanmeldungen unterbringen zu können. 
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Die Kernzeitenbetreuung in Ottmarsheim und in Besigheim wird wie folgt in Anspruch genom-
men: 
 
Ottmarsheim 
Voller Betreuungsplatz (3 Tage pro Woche)  11 Kinder 
Zwei Tage pro Woche       6 Kinder 
Ein Tag pro Woche       1 Kind 
         18 Kinder 
Ermäßigung durch Familienpass 0 Kinder 
Geschwisterermäßigung   1 Kind 
 
Besigheim 
Frühbetreuung von 7-18 Uhr  

- 4-5 Tage pro Woche       9 Kinder 
- 1-3 Tage pro Woche       1 Kind 
10 Kinder 
Spätbetreuung von 14-17 Uhr 

- 4-5 Tage pro Woche     15 Kinder 
- 1-3 Tage pro Woche     12 Kinder 
27 Kinder 
Mittagsbetreuung von 11.20 – 14 Uhr 

- Voller Betreuungsplatz (5 Tage pro Woche)  59 Kinder 
- 3 Tage pro Woche     27 Kinder 
- 2 Tage pro Woche     28 Kinder 
- 1 Tag pro Woche     44 Kinder 

158 Kinder 
 
Ermäßigung durch Familienpass   6 Kinder 
Geschwisterermäßigung   21 Kinder 
 
 
Derzeitige Kostensituation an den Grundschulen in Besigheim und in Ottmarsheim 
(bezogen auf das Schuljahr 2014/15): 
 
Personalkosten für die Betreuungskräfte in der Kernzeitenbetreuung 
(Frau Bauer, Frau Kutzner, Frau Herrmann, Frau Iannicelli, Frau Klecker, Frau Deibel-Juskan, 
Frau Stock, Frau Nägele und Frau Kautzmann in Besigheim und in Ottmarsheim)  
sowie anteilige Verwaltungskosten     ca. 115.000 Euro 
Materialkosten für die Kernzeitenbetreuung    ca.      4.000 Euro 
Raumkosten (Miete, Nebenkosten)      ca.     1.000 Euro 
 
Gesamtausgaben       ca. 120.000 Euro 
 
Landeszuschuss  
- Besigheim und Ottmarsheim   
Gesamtzuschuss              33.462,46 Euro 
 
Elternbeiträge 
- Besigheim (derzeit 158 Kinder) 95.034,50 Euro 
- Ottmarsheim (derzeit 18 Kinder)   7.975,00 Euro 
Gesamteinnahmen durch Elternbeiträge     103.009,50 Euro 
 
Differenzbetrag                    16.471,96 Euro 
 
Aufgrund der guten Auslastung können derzeit die Kosten für die Kernzeitenbetreuung weitge-
hend durch die Elternbeiträge und Landeszuschüsse abgedeckt werden – außerdem liegen die 
Gebühren für die Kernzeitenbetreuung in Besigheim und in Ottmarsheim im Vergleich zu den 
Angeboten anderer Kommunen in der näheren Umgebung durchaus im Rahmen.  
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An der Kreuzäckergrundschule Ottmarsheim wird derzeit an drei Tagen (Montag, Mittwoch 
und Freitag) eine Kernzeitenbetreuung bis 14 Uhr angeboten und an zwei Tagen (Dienstag und 
Donnerstag) ein Ganztagesangebot der Schule bis 15.30 Uhr. 
Eine Elterninitiative in Ottmarsheim hat nun in den Sommerferien 2014 eine Umfrage gestartet, 
worauf zahlreiche Eltern der Stadtverwaltung einen Bedarf an verlängerten Betreuungszeiten 
signalisiert haben. Nach Auswertung dieser Bedarfsanmeldungen haben ab dem Schuljahr 
2015/16 ca. 5 Kinder und ab dem Schuljahr 2016/17 ca. 8 weitere Kinder einen Bedarf an verlän-
gerten Betreuungszeiten. 
Es wird deshalb vorgeschlagen, ab dem neuen Schuljahr 2015/16 – wie auch in Besigheim – die 
Kernzeitenbetreuungszeiten bis 17 Uhr auszudehnen. Dazu ist auch ein Mittagessensangebot er-
forderlich. Im Rahmen des Ganztagesangebots der Kreuzäckergrundschule Ottmarsheim wird 
bereits dienstags und donnerstags ein Mittagessen angeboten – dies wird in der Schulküche zu-
bereitet und ausgegeben. Mit Einführung der verlängerten Betreuungszeiten soll dann auch an 
den restlichen Tagen (Montag, Mittwoch und Freitag) für die Kernzeitenbetreuungskinder ein Mit-
tagessen in der Schulküche zubereitet und angeboten werden. Die verlängerten Betreuungszei-
ten und auch das Mittagessensangebot können von den Ottmarsheimer Betreuungskräften ab-
gedeckt werden – ihr Beschäftigungsumfang soll entsprechend ausgedehnt werden. 
Für die Umsetzung des verlängerten Betreuungsangebotes und des Mittagessensangebotes sind 
wöchentlich zusätzlich 17 Betreuungsstunden erforderlich, welche weitere Personalkosten von 
ca. 14.940 € verursachen. 
 
Ab dem neuen Schuljahr 2015/16 ist folgendes Betreuungsangebot in Ottmarsheim vorgesehen: 
Frühbetreuung von 7.30 Uhr bis 8.30 Uhr an 3 Tagen (mo,mi,fr) durch die Kernzeitenbetreuung 
Mittagsbetreuung von 12 Uhr bis 15 Uhr an 3 Tagen (mo,mi,fr) durch die Kernzeitenbetreuung 
Ganztagesangebot von 7.30 Uhr bis 15 Uhr an 2 Tagen (die,do) durch die Schule 
Spätbetreuung von 15 Uhr bis 17 Uhr an 5 Tagen durch die Kernzeitenbetreuung 
 
 
Für das künftige Betreuungsangebot an der Kreuzäckergrundschule Ottmarsheim wird folgende 
Gebührenordnung vorgeschlagen: 
 
Ottmarsheim  
Die monatlichen Elternbeiträge für die Kernzeitenbetreuung an der Grundschule in Ottmarsheim 
richten sich nach der Familiensituation und nach der Anzahl der Betreuungstage: 
    Vor und nach dem Schulunterricht  
    Betrag pro Monat    
Familiensituation  Frühgruppe    Mittagsgruppe  Spätgruppe 
Familien mit xxx  7.30–8.30Uhr   12 – 15 Uhr  15 – 17 Uhr  
Kindern unter 18 J. mo,mi,fr   mo,mi,fr     mo - fr 

3 Tage 2Tage 1 Tag  3 Tage 2 Tage 1 Tag 4-5 Tage 1-3 Tage  
- 1 Kind   25€   20€  10€  50€ 40€   25€ 55€ 40€  
- 2 Kinder   25€   20€  10€  50€  40€   25€ 50€ 35€  
- 3 Kinder   25€   20€  10€  45€ 40€   25€ 45€ 35€  
- 4 Kinder + mehr 20€   15€  10€  35€   30€   20€ 40€ 30€ 
       
Familienpassinhaber erhalten eine Ermäßigung von 50 %; des Weiteren wird eine Geschwister-
ermäßigung in Höhe von 30 % gewährt. Der Monat August ist beitragsfrei. 
 
 
Ferienbetreuung Ottmarsheim 
 
Bei der Anmeldung zu einem festen Kernzeitenbetreuungsplatz ist die Ferienbetreuung inbegrif-
fen (die Ferienbetreuung richtet sich nach der Anzahl der angemeldeten Betreuungstage, wenn 
darüber hinaus eine Ferienbetreuung gewünscht wird, gelten die Gebühren für die Ferienbetreu-
ung). Die zusätzliche Ferienbetreuung kann nur in Anspruch genommen werden, wenn genügend 
Plätze frei sind. Eine verbindliche Anmeldung wird rechtzeitig vor der jeweiligen Ferienbetreuung 
abgefragt.    
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Bisher:   Ferienbetreuung  (Betrag pro Woche) 
Familiensituation  
Familien mit xxx  7.30 – 14 Uhr    
Kindern unter 18 J. 4-5 Tage 3 Tage  2 Tage  1 Tag   
- 1 Kind   50€ 35€   25€     15€   
- 2 Kinder   50€  35€  25€     15€   
- 3 Kinder   50€      35€        25€     15€   
- 4 Kinder + mehr 50€      35€        25€     15€   
Familienpassinhaber erhalten eine Ermäßigung von 50 %; des Weiteren wird eine Geschwister-
ermäßigung in Höhe von 30 % gewährt.  
 
 
Neu:   Ferienbetreuung (Betrag pro Woche) 
Familiensituation 
Familien mit xxx  7.30 – 15 Uhr    15 – 17 Uhr 
Kindern unter 18 J. 4-5 Tage 3 Tage  2 Tage  1 Tag täglich   

- 1 Kind   55€ 40 €  30 € 20 €  20 € 
- 2 Kinder   55€ 40 €       30 €     20 €  20 € 
- 3 Kinder   55€ 40 €   30 €    20 €  20 € 
- 4 Kinder + mehr  55€ 40 €   30 €    20 €  20 € 

Familienpassinhaber erhalten eine Ermäßigung von 50 %; des Weiteren wird eine Geschwister-
ermäßigung in Höhe von 30 % gewährt.  
 
 
 
Es wird vorgeschlagen, die Gebührenordnungen für die Kernzeitenbetreuungsangebote in Besig-
heim und in Ottmarsheim zunächst lediglich auf die veränderten Rahmenbedingungen und Zu-
satzangebote in Ottmarsheim anzupassen. 
Das Angebot der Spätbetreuung in Ottmarsheim soll wie in Besigheim in zwei Kategorien für eine 
Inanspruchnahme an 1-3 Tagen und für eine Inanspruchnahme an 4-5 Tagen gestaffelt werden. 
 
Derzeit können die Kosten für die Kernzeitenbetreuung weitgehend durch die Elternbeiträge und 
Landeszuschüsse abgedeckt werden. Auch die zusätzlichen Personalkosten für das erweiterte 
Betreuungsangebot in Ottmarsheim müssten mit den Elternbeiträgen und Landeszuschüssen 
noch mit abgedeckt werden können.  
 
Darüber hinaus ist vorgesehen, sowohl in Besigheim als auch in Ottmarsheim eine Vertretungs-
kraft für Krankheits- und Urlaubsfälle sowie die Unterstützung bei der Ferienbetreuung zu be-
schäftigen – es wird mit zusätzlichen jährlichen Personalkosten von bis zu 3.000 € gerechnet. 
 
 
Es wird vorgeschlagen, eine weitere Anpassung der Gebührenordnungen wieder zum Schuljahr 
2016/17 vorzusehen, wenn dann auch erste Zahlen zur Inanspruchnahme des neuen verlänger-
ten Betreuungsangebotes in Ottmarsheim vorliegen. 

 
 
 
IV. Agenda-Relevanz 
 

Der Betrieb einer Kernzeitenbetreuung an den Grundschulen in Besigheim und in Ottmarsheim 
ist im Sinne der “Lokalen Agenda”, wonach im Handlungsfeld “Allgemeinbildende Schulen” ein 
Ziel ist, Voraussetzungen zu schaffen, dass sich Schüler und Lehrer in ihrer Schule wohl fühlen. 

 
 
 
V. Stadtleitbild-Relevanz 
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Der Betrieb einer Kernzeitenbetreuung an den Grundschulen in Besigheim und in Ottmarsheim 
entspricht dem Ziel des Stadtleitbildes, einer bedarfsgerechten (Weiter-)entwicklung eines ganz-
tägigen Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsangebots vom Kindergarten bis zu den weiterfüh-
renden Schulen. 

 
 
 
VI. Haushaltsrechtliche Auswirkungen 
 

Haushaltsplan 2011 – Haushaltsstelle 2910 „Kernzeitenbetreuung und betreute Mittagspause“. 
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